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1. Begründung Bebauungsplan 

1.1 Vorhabensträger / Veranlassung 

Vorhabensträger für die Aufstellung des Bebauungsplans „WA Kirchturmblick“ ist die  

 

Gemeinde Kirchdorf i. W. 

Marienbergstraße 3 

94261 Kirchdorf i. W. 

 

Die Gemeinde Kirchdorf im Wald, Marienbergstraße 3, 94261 Kirchdorf i. W., erteilte 

dem Ingenieurbüro Raith & Dankesreiter mit Datum vom 15.09.2020 den Auftrag zur 

Aufstellung des o.g. Bebauungsplans im OT Kirchdorf i. W. der vorgenannten Ge-

meinde. 

 

Aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum ist die Gemeinde Kirchdorf 

i. W. bestrebt Flächenpotenziale in den größeren Ortsteilen zu entwickeln und so 

eine Zersiedelung in den Weilern zu verhindern. Im Zuge der Überplanung dieses 

Bereichs durch die parallel aufgestellte Deckblattänderung Nr. 12 des Flächennut-

zungsplans im Planbereich Ortseingang West erwies sich diese Abrundung als städ-

tebaulich und planerisch sinnvoll.  

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirchdorf i. W., genehmigt 

mit Bescheid (Bausachennummer: F035-I90-D11) des Landratsamtes Regen vom 

02.06.2021, ist eine Teilfläche als forstwirtschaftliche Fläche und eine Teilfläche als 

landwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt. 

 

 

1.2 Lage und Beschreibung des Planungsgebietes 

Der Änderungsbereich des wirksamen Flächennutzungsplans befindet sich am 

westlichen Ortsrand des Ortsteil Kirchdorf i. W. der Gemeinde Kirchdorf i. W. im 

Landkreis Regen. Das Pfarrdorf Kirchdorf i. W. liegt ca. 16 Kilometer südöstlich der 

Kreisstadt Regen. Die Gemeinde befindet sich im südlichen Landkreis Regen, direkt 

an der Grenze zum Landkreis Freyung-Grafenau. 
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Abbildung 1.1: Lage des Vorhabens mit Änderungsbereich (roter Kreis; Quelle: Bayern Atlas) 

 

 

Die Fläche des Änderungsbereichs ist zum Zeitpunkt der Aufstellung bereits in Be-

sitz der Gemeinde Kirchdorf i. W. und umfasst ca. 3,17 ha. Die Fläche liegt am 

westlichen Ortsrand von Kirchdorf i. W. und beinhaltet die Flurnummern 1011, 972 

(Teilfläche), 1009/2, 1007/1, 1004/1, 1001/22, 979, 980, 981, 982, 55, 976 (Teilflä-

che), 975 (Teilfläche), 54/3 (Teilfläche) und 4 (Teilfläche). Im rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan ist die Fläche der entsprechenden Flurnummern zum Großteil als 

landwirtschaftlich genutzte Grünfläche dargestellt. Die restlichen Flächen sind als 

forstwirtschaftlich genutzte Fläche bzw. als Biotopstrukturen dargestellt. Der Groß-

teil der Fläche des Geltungsbereichs soll als allgemeine Wohnbaufläche entwickelt 

werden.  

 

1.3 Städtebauliche Begründung  

Die Gemeinde Kirchdorf im Wald im Naturpark Bayerischer Wald ist mit ca. 2100 

Einwohnern eine prosperierende Gemeinde im südlichen Landkreis Regen. Die 

Gründe für die hohe Nachfrage an Bauland in Kirchdorf im Wald sind neben den ge-

ringeren Grundstückspreisen und der geografisch günstigen Lage zwischen Regen 

und Grafenau an der Bundesstraße B 85 auch in der intakten Infrastruktur (Kinder-

gärten, Vereine und die Grundschule Kirchdorf im Wald) zu finden. Dieser aktuell 

hohen Nachfrage steht jedoch nur eine begrenzte Anzahl von freien Bauparzellen 

gegenüber. Eine genaue Übersicht über den zu erwartenden Bedarf kann in der 

nachfolgenden Bedarfsanalyse eingesehen werden. 

Durch das Rücksichtnahmegebot und auf Grund des Trennungsgrundsatzes nach § 

50 des BImSchG erfolgt die Darstellung, wie bereits beschrieben, zum Großteil als 

eine allgemeine Wohnbaufläche.  

Mit der rechtlich notwendigen Aufstellung des Baubauungsplans „WA Kirchturm-

blick“ und der parallelen Änderung des Flächennutzungsplans mit Deckblatt Nr. 12 

zu einer allgemeinen Wohnbaufläche bzw. eines Mischgebiets im Süden hin zum 
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bestehenden Ortskern, könnte dieser oben genannte vorherrschende Bedarf zum 

Teil bereits gedeckt werden. 

Durch das im Bebauungsplan ausgewiesene allgemeine Wohngebiet soll der 

Hauptort Kirchdorf im Wald gestärkt werden und eine Zersiedelung in den Randbe-

reichen der Gemeinde verhindert werden. Als vorhandene Lücke zwischen dem 

Ortskern und der Gewerbeflächen am nördlichen Ortsrand bietet die Entwicklung 

dieser Fläche eine städtebaulich sinnvolle Abrundung der bereits bestehenden Be-

bauung. Durch ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 der BauNVO kann die ge-

plante tatsächliche Nutzung wirklichkeitsgetreu abgebildet werden.  

Das geplante Mischgebiet, welches durch Deckblatt Nr. 12 des Flächennutzungs-

plans entsteht, stellt eine Abrundung des jetzigen Mischgebiets in der Nähe des 

Ortskerns dar und wird nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezo-

gen.  

Mit dem neuen Baugebiet soll kein „Vorrat“ an Bauland geschaffen werden, sondern 

mit der Ausweisung dieser 14 Parzellen lediglich der tatsächliche Bedarf gedeckt 

werden. Die landesplanerischen Grundsätze und Ziele stehen dieser Entwicklung 

nicht entgegen. 

 

1.4 Bedarfsanalyse 

Mit der Bedarfsanalyse sollen in der Gemeinde Kirchdorf im Wald vorrangig die In-

nenentwicklungspotentiale aufgedeckt werden und eventuellen Leerstandsproble-

men entgegengewirkt werden. 

Von den klassischen Baulücken (der Ersterhebung des VCs) wurden alle verfügba-

ren Grundstücke verkauft, beispielsweise auch die klassischen Baulücken in den 

Baugebieten in Abtschlag und Trametsried. Diese sind mit einem fünfjährigen Bau-

zwang belegt. Sollte innerhalb dieser Zeit keine Bebauung erfolgen, so sind diese 

Grundstücke an die Gemeinde zurückzugeben.  

Des Weiteren wird die Gemeinde Flächen zu landwirtschaftlichen Flächen umwid-

men, die definitiv nicht zur Verfügung stehen. Die FI.-Nr. 627 und FI.-Nr. 628 entfal-

len als Baulücken, da in unmittelbarer Nähe in südlicher Richtung eine Stallung er-

richtet wurde. 

Berücksichtigt man die o. g. Flächen in Ihrer Gesamtfläche, die ja definitiv für wei-

tere Planungen nicht zur Verfügung stehen, ergibt sich für die Berechnung des 

Wohnbaulandbedarfes eine zusätzliche Fläche an Baulandbedarf und die Fläche 

der Innenentwicklungspotentiale verringert sich weiter. 

Die Gemeinde macht bei bestimmten, vorher festgesetzten Grundstücken von ihrem 

Vorkaufsrecht Gebrauch.  

Zudem wurden sämtliche veräußerbaren Immobilien, die von Leerstand betroffen 

waren, veräußert und konnten einer neuen Wohnnutzung zugeführt werden. Im ge-

samten Gemeindegebiet gibt es bei den vorhandenen Leerständen derzeit keine 

Wohngebäude, die zum Verkauf stehen. Dieser Umstand erhöht den Baulandbedarf 

zusätzlich. 

Nach einem von der Gemeinde Kirchdorf im Wald durchgeführten Vitalitäts-Check 

für Innenentwicklungspotentiale vielen von den 195 Potentialflächen schon 147 
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Grundstücke weg, da diese nach einer Analyse der Verfügbarkeit in den nächsten 

Jahren nicht entwickelt werden können. Ein detaillierter Hintergrundbericht liegt der 

Gemeinde Kirchdorf im Wald vor. 

Bei den verbleibenden 48 Grundstücken mit einem Flächenpotential von 46.880 m² 

wurde bei den aktuellen Eigentümern eine Anfrage über eventuelle Verkaufsabsich-

ten durchgeführt. Der überwiegende Teil der Eigentümer zeig derzeit, aber auch im 

Hinblick auf die Zukunft keinerlei Verkaufsabsicht. Daher ergibt sich als zur Verfü-

gung stehendes Potential eine Gesamtfläche von 3.477 m2. Hier ist jedoch eine Flä-

che mit 2.733 m2 enthalten, deren Eigentümer zwar Verkaufsbereitschaft signalisiert 

hat, die jedoch laut Flächennutzungsplan in einer als Gewerbegebiet ausgewiese-

nen Fläche liegt und somit nicht für Wohnbebauung genutzt werden kann. 

Für Wohnbebauung steht lediglich nur noch ein Grundstück mit ca. 800 m2 für die 

gesamte Gemeinde zur Verfügung. Für dieses Grundstück hat sich jedoch schon 

ein Interessent registrieren lassen. 

Aus oben genannten Gründen erscheint es daher für die Gemeinde Kirchdorf im 

Wald dringend geboten, ein neues Baugebiet auszuweisen, um der seit geraumer 

Zeit anhaltend starken Nachfrage nach Wohnbauland gerecht zu werden. 
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1.5 Standortwahl 

 

(Abbildung 1.2: Standortwahl; rote Schrift entspricht Standortwahl) 

 

Eine Alternative zu der vorstehend beschriebenen städtebaulichen Entwicklung 

wurde östlich des bestehenden Baugebiets Schwemmäcker und östlich des beste-

henden allgemeinen Wohngebiets WA entlang Klingenbrunnerstraße betrachtet, 

diese Alternativen können aus Gründen der Besitzverhältnisse und der Unverkäuf-

lichkeit der Grundstücke in diesem Planungsbereich nicht weiterverfolgt werden. Da 

in anderen Ortsteilen der Gemeinde keine vergleichbaren Flächen zu erwerben 

sind, wird nur der im Entwurf behandelte Standort weiterverfolgt. 

Innerhalb des Geltungsbereichs bietet der parallel ausgearbeitete Bebauungsplan 

die einzig schlüssige Planungsvariante von allen mit den am Planungsprozess be-
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teiligten Personen diskutieren Alternativen in Bezug auf Flächenverbrauch, Versie-

gelungsgrad, Berücksichtigung der Schutzgüter und der Parzellierung. Durch die 

konsequente Einbeziehung der vorhandenen Infrastruktur bietet der vorliegende Be-

bauungsplan durch die sparsame Erschließung die einzig sinnvolle Gesamtlösung 

für diesen Planbereich. Zur besseren Übersicht der einzelnen Planungsvarianten 

wird nachfolgend eine Matrix erstellt: 

 

  

Standort A B C 

Verfügbarkeit 

Fläche ist käuflich erwerbbar 

- + - 

 

Wirtschaftlichkeit 

Aufwand für die Erschließung und daraus re-

sultierender Grundstückspreis 

+ + - 

 

 

Anbindung 

an das bestehende Verkehrsnetz 

+ + + 

Umweltverträglichkeit 

möglichst geringe Beeinträchtigung von Natur-

haushalt und Landschaftsbild 

+ - + 

 

 

1.6 Immissionsschutz 

Schallschutz: 

 

Aufgrund der Lage am Rand eines bestehenden Mischgebiets im Süden bzw. 

Wohngebäuden im Norden als Übergang am Rande des Gewerbegebiets und hin 

zur freien Landschaft im Westen ohne erkennbare größere Lärmquellen wurde auf 

eine schalltechnische Untersuchung verzichtet. 

Die Lärm-Immissionen von der in einiger Entfernung des überplanten Bereichs ver-

laufenden Bundesstraße B85 können als nachrangig betrachtet werden.  

 

Emissionen aus der Landwirtschaft: 

 

Es befinden sich land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in näherer Umge-

bung zum neuen Baugebiet. Die künftigen Anwohner des Baugebiets werden darauf 

hingewiesen, dass die land- und forstwirtschaftliche Nutzung auch nach der Er-

schließung auf den benachbarten Flächen uneingeschränkt möglich sein muss. Die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung der nebenliegenden Flächen mit den Emissionen 

Staub, Lärm und Geruch (Gülleausbringung) als ortsüblich zu betrachten und des-

halb auch hinzunehmen ist. 
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1.7 Gestalterische Ziele der Grünordnung 

Folgende Ziele werden durch den vorliegenden, integrierten Grünordnungsplan ver-

folgt: 

- Randeingrünungen im Norden und Süden des Geltungsbereichs 

- Das vorhandene Straßenbegleitgrün im Osten des Geltungsbereichs entlang der 

Marienbergstraße soll in seiner jetzigen Form erhalten werden 

- Ausschließliche Verwendung von heimischen Arten 

- Ausgleichsmaßnahmen zum Teil im Geltungsbereich 

- Regenrückhaltung im Geltungsbereich 

 

1.8 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß dem Leitfaden "BAUEN IM EINKLANG MIT NATUR UND LANDSCHAFT - 

EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG (Ergänzte Fassung)" des 

bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (STMLU), 

2003, werden die notwendigen Ausgleichsflächen unter Punkt 2. „Naturschutzrecht-

liche Eingriffsregelung“ im Zuge des Umweltberichts ermittelt. 

 

1.9 Erschließung 

Verkehr: 

Das geplante Baugebiet kann über die Marienbergstraße erschlossen werden. Auf 

Grund der Topographie wurde die Anbindung über eine parallele Straße zur Marien-

bergstraße realisiert, welche dann anschließend ins Baugebiet verläuft. Die geplante 

Erschließungsstraße wird eine Breite von 4,00 m incl. einer Entwässerungsrinne 

aufweisen und hat am Ende einen Wendehammer als Einkehrmöglichkeit. Eine 

Grüninsel verläuft zwischen den beiden Erschließungsstraßen. Durch die hieraus 

entstandene Angersituation konnte eine Verkehrsberuhigung ohne Durchgangsver-

kehr erreicht werden. Die Parzellen im Südwesten werden durch einen kurzen Stra-

ßenstich von der Wendeplatte aus erschlossen.  

 

Schmutzwasser: 

Das anfallende Schmutzwasser wird über das vorhandene gemeindliche Mischwas-

serkanalsystem abgeleitet. Mit der geplanten Struktur der Bebauung kann das anfal-

lende Schmutzwasser im Freispiegel dem kommunalen Netz zugeführt werden. 

 

Oberflächenwasser: 

Die Ableitung des Oberflächenwassers soll über den neu zu erstellenden Regen-

wasserkanal in der Erschließungsstraße erfolgen. Das anfallende Oberflächenwas-

ser wird dabei über Hausanschlussleitungen in den jeweiligen Grundstücken ge-

sammelt und an die Regenwasserkanalisation in der Erschließungsstraße abgege-

ben. Im Süden der geplanten Parzellen wird ein zusätzliches Drosselbauwerk aus 

Betonfertigteilen erstellt. Von hier wird das gesammelte Oberflächenwasser gedros-
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selt im Freispiegel über neu zu erstellenden Rohrleitungen und teilweise beste-

hende Rohrleitungen im Ortsnetz der Gemeinde zum bestehenden Mischwasserka-

nal abgeleitet. Hierfür wird ein gesondertes Wasserrechtsverfahren beantragt. 

 

Wasserversorgung: 

Das Baugebiet wird an die zentrale Wasserversorgung der Gemeinde Kirchdorf im 

Wald angeschlossen. 

 

Brandschutz: 

Die erforderliche Löschwassermenge von 96 m³ auf 2 Stunden muss gemäß dem 

DVGW-Arbeitsblatt W 405 erfüllt sein und kann über das bestehende Trinkwasser-

netz der Gemeinde Kirchdorf im Wald gewährleistet werden. Die für den Ortsteil 

Kirchdorf im Wald federführend zuständige FFW Kirchdorf ist in Hinblick auf Ausbil-

dung, Ausstattung und Mannschaftsstärke ausreichend vorbereitet. Die Hinzuzie-

hung weiterer Kräfte erfolgt im Rahmen der Einbindung der integrierten Leitstelle 

Straubing. 

 

Strom / Telekom: 

Anschluss an bestehende Leitungen der jeweiligen Versorgungunternehmen ist 

möglich. 

 

Abfallentsorgung: 

Die Abfallentsorgung erfolgt über die ZAW Donau-Wald an jeweiligen Standorten 

entlang der Erschließungsstraße. 
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1.10 Flächennutzungsplan 

 

(Abbildung 1.3: Quelle: Deckblatt Nr. 11 des FNP der Gemeinde Kirchdorf im Wald; Änderungsbereich roter Kreis) 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wird ein Teil des Änderungsbereichs als 

forstwirtschaftliche Fläche und der andere Teil als Grünfläche mit intensiver land-

wirtschaftlicher Nutzung dargestellt. 

 

Im Süden bzw. Südosten schließt sich ein Mischgebiet an das Plangebiet an. Der 

Südwesten und Westen ist durch eine Fläche mit forstwirtschaftlicher Nutzung ge-

prägt. Im Nordwesten und Norden schließt sich ein bestehendes Gewerbegebiet an 

die überplante Fläche an. Im Süden dieses Gewerbegebiets befinden sich im Über-

gang zum geplanten Wohngebiet Wohnbauimmobilien. Durch diesen Übergang wird 

für das geplante Wohngebiet keine nachteilige Beeinträchtigung erwartet. Im Osten 

und Nordosten befinden sich bestehende Dorf- bzw. Wohngebiete. 
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Die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfolgt parallel und somit kann die Entwick-

lung der Änderungsflächen gewährleistet werden. Ein Grünordnungsplan ist Be-

standteil des Bebauungsplans. 

 

1.11 Denkmalschutz 

Laut dem Bayerischen Denkmal-Atlas liegen im Bereich des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans keine Bodendenkmäler vor.  

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Raith, Dipl.-Ing. (FH) 

Kirchdorf im Wald, 16.06.2021 
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1. Einleitung 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Wie in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt sollen durch das neue Wohngebiet 
dringend benötigte Bauflächen für die ortsansässige Bevölkerung geschaffen werden. Um-
fang und Art der Bebauung ist den oben dargestellten Beschreibungen zu entnehmen. Der 
Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren angepasst. 

 

1.2 Darstellung der einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltre-
levanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Zu berücksichtigen sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch, 
das Naturschutzgesetz und die Immissionsschutz-Gesetzgebung. 

Die Zielaussagen der Landes- und Regionalplanung zur Siedlungsentwicklung lassen sich 
zusammenfassen in einer flächensparenden, nachhaltigen Siedlungsplanung unter beson-
derer Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten und des demographischen 
Wandels (vgl. LEP 3.1 G).  

Des Weiteren sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst voranging zu nutzen (vgl. LEP 3.2 Z) 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) soll die Zersiedelung der Landschaft verhin-
dert werden. Daher sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen (vgl. LEP 3.3 Z).  

Ferner sind die Zielaussagen des Flächennutzungsplans sowie des Landschaftsplans aufzu-
greifen (vgl. Planauszüge in Kap. 1). Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren an-
gepasst. Im Bereich des geplanten Baugebietes erfolgt eine Darstellung als WA. Der Land-
schaftsplan nennt als wesentliches Ziel für den überplanten Bereich den Erhalt und die 
Pflege der wertvollen Baumbestände. 

1.3 Scoping Termin 

Am 15.04.2021 wurde am Landratsamt Regen eine vorgezogene mündliche Behördenbe-
teiligung (Scoping-Termin) unter Mitwirkung von Frau Knauf-Schöllhorn, Frau Pritzl, Herrn 
Hagenauer, 1. Bürgermeister Alois Wildfeuer und dem Planer Jürgen Raith durchgeführt.  

Aufgrund der Häufung von biotopkartierten Feldgehölzen, extensiven Grünländern und al-
tem Baumbestand wurde ein Scoping-Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde und 
den Planern mit einer gemeinsamen Bewertung der Bestandssituation sowie einer Ablei-
tung der Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.  

Eine detaillierte Strukturkartierung erfolgte im Frühjahr 2021. 
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1.4 Landschaftsplan 
 

1.4.1 Bestehende Verhältnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 1.3: Landschaftsplan Deckblatt Nr. 10 mit Legende; Änderungsbereich roter Kreis) 

 

Die im Änderungsbereich dargestellten erhaltenswerten Obstbäume in Kombination 
mit der dargestellten Streuobstwiese entsprechen nicht mehr dem tatsächlichen Be-
stand und wurden bereits vor längerer Zeit gerodet. Eine Verschlechterung der Situa-
tion in Bezug auf die Deckblattänderung Nr. 11 ist somit nicht erkennbar. 
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1.4.2 Änderungen mit Deckblatt Nr. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 1.4: Landschaftsplan Deckblatt Nr. 11; Änderungsbereich roter Kreis) 

 

Die Deckblattänderung wurde an den tatsächlichen Bestand angepasst und die bereits 
gerodeten Grünstrukturen im Bereich des geplanten allgemeinen Wohngebiets her-
ausgenommen. 
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2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließ-

lich der Prognose bei Durchführung der Planung 

 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei 
Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

2.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung: Die Übersichtsbodenkarte von Bayern (1:25.000) verzeichnet im Vorha-
bensbereich Braunerden aus Sandschutt und Sandgrus (Granit oder Gneis). Laut Bo-
denschätzung liegt Lehmboden unter Grünlandnutzung mit der Zustandsstufe II (mitt-
lere Ertragsfähigkeit) und der Wasserstufe 2 (gute Wasserverhältnisse) vor. Natur-
schutzfachlich handelt es sich um anthropogen überprägten Boden unter Dauerbe-
wuchs (intensives Grünland) und damit um Boden mittlerer Bedeutung für den Natur-
haushalt. 

Auswirkungen: Durch die mögliche Überbauung sowie die Anlage von Zufahrten ist 
von einer Erhöhung des Versiegelungsgrades und damit von einem teilweisen Verlust 
der Bodenfunktionen auszugehen. Durch die Festsetzung von offenporigen Belägen für 
Zufahrt und andere befestigte Flächen können die Auswirkungen der Versiegelung ge-
mindert werden. Außerdem sieht die Planung größere Grünflächen mit offenporigen 
Fußwegen vor. 

Ergebnis: Unter Berücksichtigung des hohen Freiflächenanteils sind in Bezug auf dieses 
Schutzgut Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

 

2.2 Schutzgut Wasser 

Beschreibung: Oberflächengewässer wie Teiche oder Bäche sind in dem Änderungsbe-
reich nicht vorhanden. Baugrunduntersuchungen liegen keine vor, aufgrund der Kup-
penlage kann jedoch von einem ausreichenden Flurabstand zum Grundwasser ausge-
gangen werden. Wassersensible Bereiche oder Überschwemmungsgebiete sind von 
der Planung nicht betroffen. 

Auswirkungen: Ein Eindringen der Baukörper in das Grundwasser ist nicht zu erwarten. 
Auch die Grundwasserneubildung wird aufgrund des geringen bis mittleren Versiege-
lungsgrades gegenüber dem Istzustand nur leicht beeinträchtigt werden. Die Beein-
trächtigung der Wasseraufnahmefähigkeit kann durch die Festsetzung offenporiger 
Beläge für Stellplätze und Zufahrten vermindert werden. 

Ergebnis: Bei Umsetzung der beschriebenen Minderungsmaßnahmen sind in Bezug auf 
dieses Schutzgut Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
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2.3 Schutzgut Klima/Luft 

Beschreibung: Das Klima im Kirchdorf i. Wald ist gemäßigt, aber kalt. Die durchschnitt-
liche Jahrestemperatur beträgt 6,4 °C, der Niederschlag im Schnitt 980 mm. Kleinkli-
matisch handelt es sich beim überplanten Bereich um gut durchlüftetes Gebiet ohne 
wesentliche Funktion als Luftaustauschbahn.  

Auswirkungen: Aufgrund der zusammenhängenden Freiflächen in der umgebenden 
Landschaft werden die Siedlungsflächen des Dorfes auch nach einer Bebauung des 
Plangebietes ausreichend mit Frischluft versorgt. 

Ergebnis: In Bezug auf dieses Schutzgut ist daher von einer geringen Erheblichkeit aus-
zugehen. 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung: Der Vorhabensgebiet liegt im Naturpark Bayerischer Wald, allerdings 
außerhalb der Schutzzone des gleichnamigen Landschaftsschutzgebietes. Die Wald-
funktionskartierung weist den Waldflächen keine Schutzfunktionen zu. Das Vorha-
bensgebiet liegt in einem reich ausgestatteten Grünzug auf einer kleinen Hochebene, 
die im Süden steil abfällt und hier unmittelbar an den Ortskern von Kirchdorf und das 
Kirchenareal angrenzt. Entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereichs verläuft die 
tief ins Gelände eingeschnittene Hauptstraße, jenseits der Straße schließt sich beste-
hende Wohnbebauung an. Im Norden grenzt das geplante Wohngebiet an das beste-
hende Gewerbegebiet von Kirchdorf. Im Westen schließt sich ein Grünzug an mit ei-
nem kleinräumigen Muster aus Feldgehölzen, Wiesen und Mischwald, der geprägt von 
großen Granitblöcken steil abfällt zu der westlich vorbeiführenden Bundesstraße B85. 
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Bestandssituation im Luftbild (unmaßstäblich) – die Bereiche sind im Folgenden beschrieben 

©Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (BayernAtlas-plus) 
 

1. Mäßig artenreiches bis artenreiches Grünland: Bei dem von künftiger Bebauung 
in Anspruch genommenen Bereich handelt es sich um eine mäßig extensiv ge-
nutzte, zweischürige, arten- und blütenreichere Wiese auf frischem, kalkarmem 
Lehmboden. Die Artenzusammensetzung ist typisch für Standorte mittlerer bis ge-
ringer Nährstoffversorgung. Während in den tieferen Bereichen im Osten des Gel-
tungsbereichs Magerkeitszeiger wie Wiesen-Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) 
und Wiesen-Hainsimse (Luzula campestris) aufgefunden wurden, weisen im west-
lichen, höher gelegenen Teilbereich flächiger auftretende Obergräser und verstärkt 
auftretende Löwenzahnbestände auf eine höhere Nährstoffversorgung hin. 

2. Biotopkartierte Feldgehölze: Die Biotopkartierung beschreibt die Flächen (Bio-
topnr. 7045-0095, Teilfläche 3 und 2) als „zerstückeltes Feldgehölz auf westexpo-
nierter Kuppe westlich Kirchdorf. Die Fläche ist sehr blockreich, die Felsen mit Moo-
sen und Heidelbeere überzogen. Auch ansonsten wird die lückige Krautschicht von 
der Heidelbeere geprägt. Eine Strauchschicht ist nicht vorhanden (außer Jung-
wuchs), in der Baumschicht dominierten Birke und Fichte. Randlich, an besonnten 
Stellen, ist die Krautschicht besser ausgebildet und beherbergt auch anspruchsvol-
lere Arten wie das „Immergrün“. Bei der Strukturkartierung konnte dieser Zustand 
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bestätigt werden. Hinzufügend hervorzuheben sind größere alte Eichen- und Wild-
kirschenbestände in der Baumschicht. Im südlichen Teilbereich am Westrand 
stockt zwischen Felsblöcken eine mächtige, breit ausladende Buche (Höhe ca. 30 
m, StU 360 cm) hinter einer verfallenen Holzhütte. Im gesamten Biotopbereich ist 
eine seit längerem voranschreitende deutliche Ausbreitung der Feldgehölze in die 
offenen Wiesenbereiche erkennbar. Die von der Wuchsform her ursprünglich soli-
tär stehende große Buche ist wie der vorbeiführende ehemalige Feldweg mittler-
weile gänzlich von ca. 10m hohen Feldgehölzen umgeben. Auch hier können in der 
Ausgleichsplanung durch ein Zurücknehmen der Gehölzränder die extensiven Wie-
senflächen und damit die Lebensraumvielfalt dieses Biotopverbunds erhalten wer-
den.  

Am östlichen Rand der nördlichen Biotopfläche hingegen ist der beschriebene Bio-
topcharakter nicht mehr erkennbar. Der eigentliche Gehölzrand verläuft hier au-
genscheinlich schon seit langer Zeit entlang der Grundstücksgrenze 1009/2. Aller-
dings hat auch hier ein Prozess der Verbrachung und Verbuschung in die angren-
zende Wiesenfläche hinein begonnen. Auf einem 5 - 10 m breiten Streifen ist dich-
ter Brombeerwuchs zu sehen, der jedoch bereits von jungem Feldgehölzaufwuchs 
verschiedenster Arten durchwachsen wird. 

3. Nicht kartiertes Feldgehölz: zwischen den beiden biotopkartierten Teilflächen 
stockt eine artenreiche Baumreihe aus Linden, Eichen, Buchen, Kirschen und Wei-
den entlang des von Norden herführenden Feldwegs. Auch hier drängt Brombeer-
gestrüpp und aufwachsender Jungwuchs in die östliche Wiesenfläche. 

4. Engräumig terrassierte Wiesenstreifen mit breiten Feldgehölzranken. Bei den 
Wiesenstreifen handelt es sich um einschürige bis brachgefallene, arten- und blü-
tenreichere Wiesen in eher trockener südexponierter Lage. Die Artenzusammen-
setzung ist typisch für Standorte mittlerer bis geringer Nährstoffversorgung (u.a. 
Wiesen-Hainsimse Luzula campestris). Die Terrassen sind durch 2-5 m breite hohe 
Blockschutt-Ranken gegliedert, welche mit Feldgehölzen (im mittleren Bereich 
überwiegend Hasel, im Norden und Süden hoher Eichenanteil, ferner Feldahorn, 
Kirsche, Esche u.a.) bestockt sind. Weit über die Wiesenstreifen überhängender 
Gehölzaustrieb, die Verbrachung großer Bereiche durch ausgesetzte Mahd, einset-
zende Verbuschung und mit dichtem Brombeerbewuchs überwucherte Bereiche 
stellen eine deutliche Beeinträchtigung dieses ansonsten wertvollen vielgestalti-
gen Lebensraums dar. Durch eine Einbindung dieser Flächen in die Ausgleichsmaß-
nahmen können der Gehölzbewuchs zurückgedrängt und die offenen Wiesenbe-
reiche erhalten werden.  

5. Rodungsfläche und Laubwald junger Ausprägung: Bei der Flurnummer 55 handelt 
es sich um gerodete Waldflächen, wobei im östlichen Bereich erst kürzlich ältere 
Bäume herausgenommen wurden und momentan Brombeerbewuchs dominiert. 
Im westlichen Bereich besteht bereits ein ca. 10 m hoher dichter Gehölzaufwuchs 
aus Pappeln und Buchen. 
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6. Baumreihe entlang Straßeneinschnitt. Am nördlichen Ende des Einschnittes auf 
Höhe von Fl.Nr. 1015/1 drei Winterlinden (Tilia cordata StU 100 cm), dazwischen 
drei junge Gehölze: eine mehrstämmige Eberesche (Sorbus aucuparia), eine Eiche 
und eine rotlaubige Hasel (Zierstrauch). Dieser ca. 35 m lange Abschnitt der stra-
ßenbegleitenden Baumreihe muss zugunsten einer ausreichend breiten Zufahrt ins 
Wohngebiet entfernt werden. Für Ersatzpflanzungen ist der verbleibende Streifen 
zwischen Hauptstraße und Zufahrt zu schmal. Im weiteren Verlauf nach Süden, au-
ßerhalb des Geltungsbereichs, ist die steile Straßenböschung bestockt mit einer 
Birkenreihe mittlerer bis alter Ausprägung, die am südlichen Ende des Einschnitts 
mit einer Winterlinde (StU 100 cm) abgeschlossen wird. Diese Baumreihe bleibt 
gemäß der Planung erhalten.  

7. Alte Einzelbäume: am südlichen Rand des geplanten Wohngebietes stehen zwei 
alte Walnussbäume (Juglans regia, StU 180 und 240 cm, Höhe 20-25 m) und eine 
alte Birke (Betula, StU 170 cm, Höhe 25-30 m), wobei der Wuchsort einer der Wal-
nussbäume außerhalb des Geltungsbereichs liegt. Die beiden Einzelbäume inner-
halb des Geltungsbereich werden in die Grünordnungsplanung integriert, der Er-
halt wird durch entsprechende Festsetzung gesichert. 
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Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten (Arten des Anhangs IV FFH-
Richtlinie) 

Fundpunkte oder flächigen Lebensräume für geschützte Tier- und Pflanzenarten 
sind im Arten- und Biotopschutzprogramm weder im Vorhabensgebiet noch in 
dem unter Umständen beeinträchtigten Wirkungsbereich verzeichnet. Auch liegt 
das Vorhabensgebiet nicht in einem der um Kirchdorf großflächig verzeichneten 
Schwerpunktgebiete des Arten- und Biotopsschutzprogramms.  

Im Folgenden werden die vorhabensbedingten Auswirkungen auf verschiede Tier-
gruppen eingeschätzt. 

 Säugetiere ohne Fledermäuse 

Der Biotopverbund aus Mischwaldbeständen, Feldgehölzstrukturen und Wiesen 
im Westen des überplanten Bereichs stellt wertvollen Lebensraum für verschie-
dene Tierarten dar.  Allerdings liegt die Fläche isoliert zwischen Gewerbegebiet im 
Norden, Wohngebieten und Ortskern im Osten und Süden, sowie Siedlungsteilen 
und die vorbeiführende Bundesstraße im Westen, sodass Wander- und Ausbrei-
tungsmöglichkeiten für Populationen stark eingeschränkt sind. Auch dürfte damit 
die Mindestgröße zusammenhängenden Lebensraums für anspruchsvollere Arten 
(Haselmaus) hier unterschritten sein.  

 Fledermäuse 

Möglicherweise werden Bruthöhlen in den alten Baumbeständen oder auch die 
alte Holzhütte von Fledermäusen als Quartier genutzt. Da der Erhalt dieser Baum-
bestände Bestandteil der Planung ist, wurde keine Erhebung von Fledermausquar-
tieren durchgeführt. Die Bereiche entlang der Hecken und Waldränder werden 
möglicherweise als Jagdrevier von Fledermäusen genutzt. Diese werden durch die 
geplante Wohnbebauung beeinträchtigt. Auch die veränderten Beleuchtungsver-
hältnisse könnten eine Störung von Fledermäusen verursachen. Insgesamt wer-
den diese Beeinträchtigungen jedoch nicht als so signifikant eingestuft, dass ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt wären. 

 Brutvögel 

Die Gehölzstrukturen und Feldgehölze im Planungsbereich bieten zahlreiche po-
tenzielle Brutstandorte für Baum- und Buschbrüter. Da die Planung keine Gehölz-
rodungen vorsieht, können hier Tötungen ausgeschlossen werden. Zur Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Verbotsbestände hat die Rodung der 5 Bäume ent-
lang der geplanten Zufahrt außerhalb der Vogelbrutzeiten zu erfolgen. 

 Kriechtiere 

Die insektenreichen Wiesen stellen eine Nahrungsquelle für die Zauneidechse (La-
certa agilis) dar.  Durch den Erhalt der Felsblockbereiche in den Feldgehölzen und 
die Aufwertung der Wiesen im Kompensationsbereich werden hier Lebensräume 
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für Eidechsen gesichert. Die Beeinträchtigungen werden daher nicht als so signifi-
kant eingestuft, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt wären. 

 Tagfalter 

Im Bereich der baulichen Inanspruchnahme wurden in den Wiesen kein Vorkom-
men von Wiesenknopf festgestellt. Die Betroffenheit von Ameisenbläulings-Arten 
(Maculinea arion, nausithous oder teleius) und damit ein artenschutzrechtlicher 
Verbotsbestand kann daher ausgeschlossen werden. 

 Gefäßpflanzen 

Europarechtlich geschützte Arten wurden sowohl in der Biotopkartierung als auch 
im Zuge der Bestandserhebung nicht erfasst.  

 

Für weitere Tiergruppen (Amphibien, Fische, Libellen, Muscheln) fehlen geeignete 
Habitate im Vorhabensbereich. Eine Betroffenheit kann hier ausgeschlossen wer-
den. 

 

Auswirkungen: 

Die bauliche Inanspruchnahme erfolgt ausschließlich auf den zentralen Wiesenberei-
chen. Dies bedeutet in Folge der Überbauung den Verlust von Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen, der in der Kompensationsplanung ausgeglichen werden muss.  

Die Planung sieht vor, die Gehölzbestände im Osten und Westen zu erhalten und durch 
Eingrünungsstreifen entlang der Nord- und Südseite des geplanten Wohngebietes zu 
ergänzen. Die mächtigen Einzelbäume im Geltungsbereich werden in die Grünord-
nungsplanung einbezogen, ihr Erhalt durch entsprechende Festsetzung gesichert. 

Im Bereich der geplanten Einfahrt müssen 5 Gehölze auf einer länge von ca. 30 m ent-
fernt werden. Als Ersatz können umfangreiche Gehölzpflanzungen entlang der Nord- 
und Südgrenze des Baugebietes geltend gemacht werden. 

Durch baubedingte Störungen wie Lärm und visuelle Effekte kann es zu Störungen von 
Tierarten in den umliegenden Lebensräumen kommen. Auch die künftige menschliche 
Nutzung der angrenzenden Grünflächen zur Naherholung geht mit Störungen der hier 
lebenden Arten einher. Allerdings handelt es sich hierbei um eher extensive Nutzung 
(Spazieren gehen, Radfahren), die Anlage eines Spielplatzes oder sonstiger störungsin-
tensiverer Infrastruktur ist nicht geplant. 

Die Kompensationsplanung verfolgt westlich des geplanten Wohngebietes eine Si-
cherung und Aufwertung der vorhandenen Lebensräume durch die Schaffung von 
Verbundstrukturen. 

Ergebnis: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Im Bereich des geplanten 
Wohngebietes artenreiche Wiesen und damit wertvolle Lebensräume verloren gehen 
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oder beeinträchtigt werden. Von einer Betroffenheit europarechtlich geschützter Ar-
ten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) ist allerdings nicht auszugehen. Durch Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Bereich des Wohngebiets (Erhalt der Ein-
zelbäume, Pflanzung von Gehölzstreifen zur Eingrünung, grünordnerische Festsetzun-
gen wie die Verwendung heimischer Arten) können Beeinträchtigungen teilweise ver-
ringert werden. In Bezug auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist daher von einer mitt-
leren Erheblichkeit auszugehen. 

 

2.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung: Das Plangebiet befindet sich in einer Höhe von 700m üNN im Über-
gangsbereich der Naturräume „Regensenke“ und „Hinterer Bayerische Wald“. Der ge-
samte Geltungsbereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer 
Wald. Trotz der Kuppenlage liegt der Vorhabenbereich eher versteckt, die Einsehbar-
keit ist eingeschränkt durch die bewaldeten Gipfel im Westen, die steilen Böschungen 
mit Gehölzbewuchs und angrenzender Bebauung im Süden und Osten sowie durch die 
Bebauung des Gewerbegebietes im Norden. Wie unter dem Schutzgut Tiere und Pflan-
zen beschrieben stellt der Geltungsbereich einen reich ausgestatteten Grünzug mit ar-
tenreichen Wiesen, Feldgehölzen, Baumreihen und Eindrucksvollen alten Einzelbäu-
men. 

Auswirkungen: Durch die Planung wird die artenreiche Wirtschaftswiese mit einem 
Wohngebiet bebaut, was eine Beeinträchtigung des in diesem Bereich reizvollen Land-
schaftsbildes bedeutet. Durch die auf drei Seiten angrenzenden Siedlungsflächen fügt 
sich das neue Wohngebiet allerdings gut in das Ortsbild an. Das kleinteilige Muster aus 
Feldgehölzen, Wiesen und Laubwäldern im Westen sowie die Birkenallee entlang der 
Ostgrenze bleiben jedoch von der Planung unbeeinträchtigt. Zur weiteren Minimie-
rung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sieht die Planung ausgedehnte Grün-
flächen mit Fußwegeverbindungen sowie eine wirkungsvolle Eingrünung entlang der 
Nord- und Südgrenze vor. Die eindrucksvollen alten Nussbäume im Süden werden er-
halten.  

Ergebnis: Aufgrund der guten Einfügung in das Ortsbild und die beschriebenen um-
fangreichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist in Bezug auf das Schutz-
gut Landschaftsbild von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
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2.6 Schutzgut Mensch (Erholung, Lärm, Immissionen)  

 

2.6.1 Erholung 

Beschreibung: Der überplante Bereich liegt recht versteckt und weist bislang keine Be-
deutung für eine Erholungsnutzung auf. Der nördlich und westlich verlaufende Flurweg 
wird bisher nur von den unmittelbaren Anwohnern als Spazierweg genutzt. 

Auswirkung: Durch die in der Grünordnungsplanung vorgesehenen Fußwege und 
Grünflächen entstehen neue Wegeverbindungen und erschließen diesen Siedlungsbe-
reich für die ortsnahe Erholungsnutzung. 

Ergebnis: In Bezug auf die Erholung ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

 

2.6.2. Lärm/Immissionen 

Beschreibung: Das unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzende Gewerbegebiet 
weist am Südrand zum geplanten allgemeinen Wohngebiet bereits Wohnbebauung 
und Gewerbe in nicht störendem Umfang auf. Konkret handelt es sich um einen an-
grenzenden Blumenladen mit schwachem Einkaufsverkehr. Die an den Blumenladen 
anschließende süd-westliche Fläche stellt zum momentanen Zeitpunkt Brachland dar. 
Mit einer Bebauung ist zum jetzigen Stand nicht zu rechnen. Der nördlich zum Blumen-
laden angrenzende Milchtransportbetrieb weist keine Frequentierung mit Besucher-
verkehr auf und wird nur zu Arbeitsbeginn und Arbeitsende mit LKW-Verkehr genutzt. 
Östlich des geplanten Allgemeinen Wohngebiets schließt sich die Ortseinfahrt von 
Kirchdorf im Wald (Marienbergstraße) an. Die angesprochene Straße befindet sich in 
einem tiefen Einschnitt. Im Anschluss an die Marienbergstraße befindet sich ein beste-
hendes Wohngebiet (WA Schwemmäcker).  

Im Süden des Geltungsbereichs schließt sich die bestehende Bebauung des Ortskerns, 
inklusive des Kirchenareals an. Die Nutzung ist durch ein Mischgebiet gekennzeichnet. 

Westlich des Geltungsbereichs befinden sich land- und forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Die von hier ausgehenden Emissionen in Bezug auf Lärm und Geruch können als 
ortsüblich charakterisiert werden. 

 

Auswirkung: Von der im Osten liegenden Straße im tiefen Einschnitt (Marienberg-
straße) und dem dahinter liegenden allgemeinen Wohngebiet „WA Schwemmäcker“ 
sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Auch vom südlich gelegenen Mischgebiet, welches den Ortskern und das Kirchenum-
feld abbildet, sind keine nachteiligen Beeinflussungen erkennbar. Es befinden sich hier 
keine Betriebe im störenden Umfang und auch die sonstige Nutzung ist als ortsüblich 
anzusehen. 
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Die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Westen bzw. Südwesten lassen 
ebenfalls auf eine ortsübliche Nutzung schließen. Die Lärm- und Staubemissionen aus 
diesen Flächen sind charakteristisch für die ländlich geprägten Regionen im mittleren 
Bayerischen Wald und müssen geduldet werden. 

Das im Norden in räumlicher Nähe zum Geltungsbereich des geplanten Wohngebiets 
gelegene Gewerbegebiet wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplans gesondert 
betrachtet. Bei der Ortsbegehung wurde die tatsächliche Nutzung der oben beschrie-
benen Gewerbeflächen in Augenschein genommen und hierbei eine Abweichung von 
der im Flächennutzungsplan festgesetzten Gewerbeflächen erkundet. Die Charakteris-
tik weißt in seiner tatsächlichen Nutzung auf ein Mischgebiet von Betrieben im nicht-
störenden Umfang (Blumenladen im Süden des GE) hin und zudem lässt sich noch Nut-
zung als Wohnraum vorfinden. Der Milchtransportbetrieb wurde im speziellen unter-
sucht und hierbei der Mittelungspegel mittels der staatlichen Lärmfibel für die Belas-
tung durch Lärmemissionen herangezogen. In seiner regulären Nutzung verlassen die 
Transportfahrzeuge den Betriebshof in den Morgenstunden und kehren erst nach der 
erbrachten Liefertätigkeit wieder zum Firmengelände zurück. Es erschließt sich daraus 
nur eine kurzzeitige Lärmbelastung und durch die geringen Fahrgeschwindigkeiten auf 
dem Betriebsgelände können maximal mittlere Auswirkungen angenommen werden. 
Die Immissionen im allgemeinen Wohngebiet werden an der ungünstigsten Stelle laut 
Berechnung mit 39 dB(A) angegeben und befinden sich deshalb auch noch innerhalb 
der gesetzlichen Vorgaben.  

Die Bebauung der noch freien Parzellen im Gewerbegebiet ist mittelfristig durch die 
vorherrschenden Eigentumsverhältnisse nicht zu erwarten. Die Nutzung wird weiter-
hin landwirtschaftlich geprägt sein. 
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Ergebnis: In Bezug auf Lärm und sonstige Immissionen ist von einer geringen Erheb-
lichkeit auszugehen. Durch das angrenzende Gewerbegebiet im Norden des Geltungs-
bereichs kann mit einer mittleren Erheblichkeit gerechnet werden. 
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2.7 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Beschreibung: Im direkt von einer möglichen Bebauung betroffenen Erweiterungsge-
biet sind keine Kultur- und Sachgüter betroffen. Der Vorhabensbereich liegt auf einer 
Bergkuppe unmittelbar über dem Kirchenareal des Ortskerns von Kirchdorf. In diesem 
südlichen Umfeld außerhalb des Geltungsbereichs verzeichnet die Bayerische Denk-
malliste mehrere Baudenkmäler. Im Bereich der Kirche selbst befindet sich außerdem 
ein Bodendenkmal.  

 

 

Baudenkmäler (rosa) und Bodendenkmal (hellrot) im Umfeld des Vorhabensgebiets 
©Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (BayernAtlas-plus) 
 

Baudenkmäler in unmittelbarer Umgebung: 

 Pfarrkirche St. Maria Immaculata, Marienweg 2 (Aktennr. D-2-76-127-11), Abstand 
zum Änderungsbereich ca. 125 m), beschrieben als „Saalkirche mit Steildach und 
einseitig eingezogenem, fünfseitig geschlossenem Chor, Chor im Kern gotisch, 

GEPLANTES  
WOHNGEBIET  
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Langhaus 1708, Flankenturm mit Glockenhaube und Laterne, 1727; mit Ausstat-
tung.“. 

 Gasthaus, Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Marienbergstr. 1+2 (Aktennr. D-2-76-
127-7), Abstand zum Änderungsbereich ca. 50 m, beschrieben als „Ehem. Gasthof 
Post, zweigeschossiger und giebelständiger Massivbau mit Satteldach, Türsturz 
bez. 1819; anschließender Wohn- und Wirtschaftsflügel, zweigeschossiger Walm-
dachbau mit Runderker und Tor, 2. Hälfte 19. Jh.“. 

 Bauernhof, Wohnstallhaus, Vierseithof, Wilhelmstr. 1 (Aktennummer D-2-76-127-
13), Abstand zum Änderungsbereich ca. 100 m, beschrieben als „Bauernhofgruppe 
mit gemeinsamer Fassadengestaltung zum Kirchplatz hin, zusammengefasst aus 
zwei früheren Vierseithöfen; Wohnstallhaus, zweigeschossiger Flachsatteldach-
bau, giebelseitig mit Putzverzierungen, Traufseitflügel nach Osten, 1. Drittel 19. 
Jh., 1907 erneuert; Wohnhaus, zweigeschossiger Flachsatteldachbau, 1. Drittel 19. 
Jh., Traufseitbau nach Osten, anstelle der früheren Toreinfahrt, Mitte 19. Jh., 1907 
erneuert.“ 

 Waldlerhaus, Kirchberger Straße 4 (Aktennummer D-2-76-127-5), Abstand zum 
Änderungsbereich ca. 175 m, beschrieben als eingeschossiger Flachsatteldachbau 
mit Giebelschrot, Blockbau auf Bruchsteinsockel, 2. Hälfte 17. Jh., Westseite mo-
dernes Mauerwerk. 

Bodendenkmal (Aktennummer D-2-7045-0028): beschrieben als „Untertägige Be-
funde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. 
Maria Immaculata mit zugehörigem aufgelassenem Friedhof in Kirchdorf i. Wald, 
darunter die Spuren von Vorgängerbauten bzw. älteren Bauphasen.“ 

Auswirkungen: Die planungsbedingten Auswirkungen betreffen im Wesentlichen 
eine mögliche Beeinträchtigung der Sichtbeziehungen auf den beschriebenen Bau-
denkmalen durch eine mögliche Bebauung. Vom Ortskern aus betrachtet stellt die 
geplante Wohnbebauung sicherlich eine Beeinträchtigung des ruhigen grünen 
Hintergrunds zu dem historischen Ensemble aus Kirche und denkmalgeschützten 
Hofstellen dar. Allerdings wird die Sicht auf die Wohnbebauung zu großen Teilen 
abgeschirmt durch deren Lage hinter der Hangkante und die davor geplante Ein-
grünung. Vermindernd wirkt sich außerdem der Erhalt der großen Einzelbäume 
aus. 

Ergebnis: In Bezug auf dieses Schutzgut sind bei Umsetzung der beschriebenen 
Minderungsmaßnahmen Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 
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3. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Sollte die Ausweisung des Wohngebietes nicht vorgenommen werden, so würde sich 
im überplanten Bereich baulich und naturschutzfachlich nichts ändern. Die landwirt-
schaftliche Nutzung und würde, wie zuletzt geschehen, wahrscheinlich weiter intensi-
viert werden, sodass der Artenreichtum durch Gülleausbringung und mehrmalige jähr-
liche Mahd zurückgehen würde.  

Die Verbrachung und Verbuschung im Bereich des westlichen Biotopkomplexes würde 
weiter fortschreiten mit negativen Auswirkungen auf Lebensraumvielfalt und Arten-
reichtum. Spontane Rodungen von Gehölzstrukturen, wie zuletzt in Teilbereichen ge-
schehen, sind weiterhin möglich. 

Die Gemeinde Kirchdorf müsste auf alternative Standorte für die Ausweisung dringend 
benötigter Wohnbauflächen ausweichen, die die Ziele der Nutzung innerörtlicher Po-
tenziale weniger gut erfüllen und den Flächenverbrauch in die freie Landschaft hinein 
weiter vorantreiben würde. 

 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich (einschließ-
lich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) 

 

4.1. Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

 

Schutzgut Wasser:  

 Rückhaltung des Niederschlagswassers (Regenrückhaltebecken) und Festset-
zung eines Trennsystems zur Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswas-
ser.  

 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Festsetzung von versi-
ckerungsfähigen Belägen für alle Zufahrten, Stellplätze der privaten Grundstü-
cke sowie der Fußwege auf den öffentlichen Grünflächen. 

Schutzgut Boden:  

 Verwendung versickerungsfähiger Beläge auf Stellplätzen, Zufahrten und Fuß-
wegen (s.o) 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Ausweisung kleinflächiger Par-
zellen (650 – 700 m²) 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen:  

 Erhalt der wertvollen Einzelbäume im Süden und der Birkenreihe im Osten des 
Vorhabensbereichs.  

 Verbot tiergruppenschädlicher Einzäunungen im Bereich der Privatgrundstü-
cke. 

 Entwicklung einer artenreichen Blumenwiese im Bereich der südlichen öffent-
lichen Grünfläche, die heimischen Insekten Nahrung bietet. 

 Ersatzpflanzung für die im Bereich der nördlichen Zufahrt weichenden Linden 
im Rahmen der südlichen Eingrünung 

Schutzgut Landschaft:  

 Eingrünung mittels einer Feldgehölzreihe entlang der nördlichen und der süd-
lichen Grenze des Wohngebietes. 

Grünordnerische Maßnahmen zur Wohnumfeldgestaltung: 

 Naturnahe Gestaltung privater Grünflächen durch Festsetzung von einheimi-
schen Gartengehölzen. 

 Festsetzung von klein- bis mittelkronigen Hausbäumen (je einer pro 300 m² 
Grundstücksfläche) 

 

4.2 Ermittlung des verbleibenden Ausgleichsbedarfs 

 

Als Eingriffsfläche wird gemäß Leitfaden der Flächenanteil des Vorhabensbereichs ein-
gebracht, auf dem durch die geplanten Veränderungen der Gestalt oder Nutzung die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt sind. 
Flächen, die keine erhebliche oder nachhaltige Umgestaltung oder Nutzungsänderung 
im Sinne der Eingriffsregelung erfahren, werden in die Betrachtung nicht einbezogen 
(Ausgleichsflächen im Westen des Geltungsbereichs). Entsprechendes gilt bei der 
Überplanung zu nicht oder nur unerheblich versiegelten Grünflächen (Blumenwiese 
mit offenporigen Wegen und Gehölzreihe im Süden). Einbezogen in die Eingriffsfläche 
werden hingegen alle öffentlichen Verkehrsflächen und straßenbegleitende Grünflä-
chen sowie Freiflächen, die zu den Baugrundstücken gehören. 

Daraus ergibt sich eine Eingriffsfläche von 14.200 m². 
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Darstellung der Eingriffsfläche: Baugrundstücke incl. Gartenfächen (rot) und Ver-
kehrsflächen incl, straßenbegleitende Grünflächen (gelb) zus. 14.200 m² 

Als Ergebnis der Bestandsbewertung wurde in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde der Bestand im Eingriffsbereich auf einem Flächenanteil von je 50 % 
der Kategorie II (Gebiet mittlerer Bedeutung – artenarmes Extensivgrünland) und Ka-
tegorie III (Gebiet hoher Bedeutung – artenreiches Extensivgrünland nach Liste 1c) zu-
geordnet. 
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Aus der sich ergebenden Spanne der Kompensationsfaktoren kann ein in Anerkennung 
der Vermeidungsmaßnahmen ein Abschlag von je 0,2 gewährt werden. 

Somit ergeben sich folgende Kompensationsfaktoren und das daraus resultierende 
Ausgleichserfordernis: 

Eingriffsfläche: Kompensationsfaktor:  Ausgleichserfordernis: 

Kat. II 7.100 m²  x  0,6    =   4.260 m² 

Kat. III 7.100 m²  x  1,3    =   9.230 m² 

Insg.        13.490 m² 

 

4.3 Beschreibung des Ausgleichs 

Der Ausgleich wird auf zwei Teilflächen, einer internen (innerhalb des Geltungsbe-
reichs) und einer externen (außerhalb) erbracht. 

Interner Ausgleich: 

Auf der in Kapitel 2 beschriebenen und im Plan lagegemäß mit rechtlich verbindlicher 
T-Linie dargestellter Ausgleichsfläche im westlichen Geltungsbereich handelt es sich 
um einen größeren, teils biotopkartierten Komplex aus engräumig wechselnden Feld-
gehölzen unterschiedlicher Höhe und Dichte auf blockreicher Hangkuppe (incl. West- 
und Südhang) und artenreichen extensiven Wirtschaftswiesen. Die deutlich erkennba-
ren Beeinträchtigungen (Verbrachung, Verbuschung der offeneren Bereiche) sind 
ebenfalls in Kapitel 2 beschrieben.  

Ziel der auf dem Festsetzungsplan detailliert beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen ist 
es, durch eine Wiederaufnahme der Pflege den Biotopkomplex auch für anspruchsvol-
lere Arten wieder aufzuwerten und die Lebensraumvielfalt durch Offenhaltung der 
Freiflächen sowie Plenternutzung der Gehölzbereich zu sichern. Auch die Freistellung 
und der Erhalt der alten Solitärbuche soll hierdurch erreicht werden. Auf der Rodungs-
fläche soll durch wirkungsvolle Maßnahmen ein artenreiches Feldgehölz entwickelt 
werden. Weitere spontane Rodungen, wie zuletzt auf Teilflächen der Flurnummer 55 
geschehen, sollen durch rechtliche Sicherung verhindert werden. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird der interne Ausgleich im 
Bereich der biotopkartierten Flächen mit einem Faktor von 0,5, in den sonstigen Be-
reichen mit 1,0 anerkannt. 
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Somit ergibt sich folgende Ausgleichsfläche: 

Biotopkartierte Flächen:  6.120 m² x 0,5 = 3.060 m² 

Sonst. Flächen:   7.565 m² x 1,0 = 7.565 m² 

Interne Ausgleichsfläche insg.:      10.625m²
  

Externer Ausgleich: 

Das verbleibende Ausgleichserfordernis von (13.490 m² - 10.625 m² = ) 2.865 m² wird 
auf der Flurnummer 1051 der Gemarkung Kirchdorf i. Wald erbracht. Es handelt sich 
hierbei um eine intensiv genutzte, von dichten Obergräsern und Nährstoffzeigern ge-
prägte Wiese auf frischer bis nasser Hanglage (aspektprägend im Frühjahr: Wie-
senfuchsschwanz).  

In der unmittelbaren Umgebung verzeichnet die Biotopkartierung mehrere Biotopty-
pen: 

- Auf einer Teilfläche am Ostrand erstreckt sich ein als „Landröhricht und Feucht-
wiesenbereich“ kartiertes Biotop.  

- Weiter im Norden befindet sich - teils biotopkartiertes – artenreiches Extensiv-
grünland. 

- Hangabwärts im Westen verzeichnet die Biotopkartierung „Naßwiesen mit 
Flachmoorbereich“.  

Die Fläche liegt in dem Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutzprogramm „Zu-
flüsse Mitternacher Ohe“ (276 F) und grenzt im Norden an artenreiche magere Nass-
wiesen. 
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Lage der externen Ausgleichsfläche auf Flurnummer 1051 der Gemarkung Kirchdorf i. Wald. 
©Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (BayernAtlas-plus) 
 

 

Ziel der auf dem Festsetzungsplan detailliert beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen 
auf dieser Fläche ist eine deutliche Reduzierung der Nutzungsintensität zur Verringe-
rung des Nährstoffeintrags in Grund- und Oberflächenwasser sowie hangabwärts lie-
gende Biotopflächen und für eine Erhöhung des Artenreichtums auf der Fläche. Natur-
schutzfachlich dient die Maßnahme auch der Herstellung eines Biotopverbunds im 
Kontext zahlreicher biotopkartierter Nasswiesen in diesem offenen Talraum. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird diese Maßnahme mit dem 
Faktor 1,0 anerkannt. 

Somit wird eine 2.658 m² große Teilfläche als externe Ausgleichsfläche für den vorlie-
genden Bebauungsplan ausgewiesen. Die Restfläche des Flurstücks, welches in Ge-
meindebesitz ist, wird für den Ausgleich weiterer Bauvorhaben vorgehalten. 
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5. Monitoring 

Das Monitoring wird durch die Gemeinde Kirchdorf i. Wald durchgeführt. Es umfasst die 
Entwicklung der festgesetzten Pflanzungen und der Ausgleichsflächen mit ggf. Anpassung 
der Flächenpflege. Änderungen zu den festgesetzten Pflegemaßnahmen sind mit der Un-
teren Naturschutzbehörde abzustimmen. Das Monitoring ist in 3-jährigen Abständen 
durchzuführen. Die Monitoringberichte sind auch der Unteren Naturschutzbehörde zuzu-
leiten. Die Pflicht des Monitorings ist erfüllt, wenn der angestrebte Zielzustand erreicht 
ist. 
 

 

6. Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Die Ausgleichsregelung erfolgt nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen. Für die Bearbeitung wurden keine ergänzen-
den Gutachten vergeben. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argu-
mentativ. Für die Abschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen wird zurückge-
griffen auf das FIN-Web (Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz) und den Bay-
ernatlas. 
Gewisse Defizite verbleiben bei der Einschätzung der Schutzgüter Grundwasser und Boden, 
da keine Baugrunduntersuchung vorliegt. Eine Einschätzung von Boden und Grundwasser 
basiert u.a. auf vorhandene Abgrabungen im Bereich des geplanten Regenrückhaltebe-
ckens. 

 

7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Für das geplante Wohngebiet, das den dringenden Bedarf an Wohnbauflächen decken 
soll, wurde ein zentrumsnaher Bereich gewählt. Es sind wertvollen Extensivwiesen von 
der Planung betroffen. Durch den Erhalt wertvoller alter Einzelbäume und Baumreihen, 
die Pflanzung einer Lindenreihe als Ersatz für die weichenden Linden im Bereich der nörd-
lichen Einfahrt, die Pflanzung einer Randeingrünung im Norden und Süden, die Entwick-
lung einer artenreichen Blumenwiese im Bereich der südlichen Grünfläche sowie weitere 
differenzierte Festsetzungen zu den einzelnen Schutzgütern werden Vermeidungsmaß-
nahmen getroffen. Das Monitoring sieht eine Überprüfung der Pflegemaßnahmen im Be-
reich der internen und externen Ausgleichsfläche vor.  

Unter Berücksichtigung der getroffenen Festsetzungen werden – insgesamt betrachtet – 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt. 



UNTERLAGE 3   

 

GEMEINDE KIRCHDORF IM WALD 

Bebauungs- und Grünordnungsplan „WA Kirchturmblick“ 

 

 

Textliche Festsetzungen 

 

Vorhabensträger:    Gemeinde Kirchdorf i. W. 
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4. Textliche Festsetzungen für „WA Kirchturmblick“ 

4.1 Festsetzungen nach § 9 BauGB 

Art und Maß der baulichen Nutzung: 

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO 

 

Festgesetzt ist eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO 

 

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl GRZ 0,35 

Geschossflächenzahl GFZ 0,40 (Parzellen PZ02 - PZ14) 

Geschossflächenzahl GFZ 0,60 (Parzelle PZ 01) 

  

4.3 Festsetzung 

4.3.1 Gebäudegestaltung Wohnhäuser, Geschosswohnungsbau 

Abstandsflächen: die gesetzlich vorgegebenen Abstandsflächen 

 nach Art. 6, Abs. (5) Satz 1 der Bayerische Bauordnung 

(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 

August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), das zu-

letzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 

(GVBl. S. 663) geändert worden ist. 

 

Wandhöhe:  Einzelhäuser mit Wandhöhe 6,50 m gemessen ab ge-

plantem Gelände. Geschoßwohnungsbau mit Wandhöhe 

7,50m gemessen ab geplantem Gelände, Schnittpunkt 

Außenwand / Dachhaut. 

 

Seitenverhältnis:  Das Seitenverhältnis der Hauslänge zur Hausbreite muss 

mindestens 1:1,25 betragen. 

 

Dachneigung: Dachneigung 17 - 25 Grad. 

 

Dachform: Zulässig sind nur Satteldächer; Walmdächer unzulässig 

mit Ausnahme von Krüppelwalmdächern. Krüppelwalm-

dächer zulässig, die Firstlinie muss jedoch 2/3 seiner 

Baulänge erhalten. 

 

Dacheindeckung: Dacheindeckung braun, rot, und anthrazit. 

 

Dachüberstand: Dachüberstände mind. 70 cm und max. 140 cm 
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Dachgauben: Dachgauben sind nicht erlaubt. 

 

Quergiebel: Quergiebel sind unter folgenden Voraussetzungen er-

laubt: max. 1/3 der Hauslänge, Höhenunterschied Haupt-

first zu Quergiebelfirst mind. 50cm. 

  

 

4.3.2 Bauweise und Baugrenzen: 

Bauweise: Offene Bauweise 

 

Einzelhäuser: Bei Einzelhäusern sind maximal 2 Wohneinheiten zuläs-

sig. Im Geschosswohnungsbau sind maximal 16 

Wohneinheiten zulässig. 

 

Untergeordnete Anbauten: Untergeordnete Hausanbauten wie Wintergärten, Pergo-

len oder Freisitzüberdachungen sind bis zu einer Breite 

von 3,00 m und einer Tiefe von 1,50 m über die Bau-

grenze hinaus sind zulässig. Für untergeordnete Anbau-

ten und Bauteile, sowie für Zwischenbauten sind flach-

geneigte Dächer bzw. Flachdächer zulässig. 

 

4.3.3 Garagen und Nebenanlagen: 

Dachneigung: Dachneigung 17 - 25 Grad 

 

Dachform: Zulässig sind nur Satteldächer 

 

Dacheindeckung: Dacheindeckung braun, rot und anthrazit 

 

Dachüberstände: Dachüberstände min. 50 cm und max. 80 cm 

 

Wandhöhe: Maximal zulässige Wandhöhe 3,00 m gemessen ab ge-

plantem Gelände 

 

Stellplätze: Pro Parzelle sind mindestens 2 Stellplätze nachzuwei-

sen 

 

Abstand Garage zur  

Grundstücksgrenze: Die Garage ist mit einem Mindestabstand von 5,50 m 

zur Grundstücksgrenze auszuführen. 

 

Befestigte Zufahrten: Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszu-

führen. 
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4.3.4 Gelände, Gärten: 

Aufschüttungen, Abgrabungen: Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu ei-

ner Höhe von 1,00m erlaubt, Die Böschungen 

sind in einem Neigungsverhältnis von 1:2,5 aus-

zuführen. Der Bereich zwischen Straße und Ge-

bäude darf bis auf Straßenniveau aufgefüllt bzw. 

abgegraben werden. Der Mindestabstand der 

Böschungen zur angrenzenden Grundstücks-

grenze muss mindestens 1,00m betragen. 

 

Stützmauern: Senkrechte Stützwände sind bis zu einer maxi-

malen Höhe von 1,00 m erlaubt. 

 

4.3.5 Einfriedungen: 

Höhe: Einfriedungen dürfen eine maximale Höhe von 1,20 m ab OK fertiges 

Gelände aufweisen. Jedoch sind alle Zäune ohne Sockel mit einem 

Bodenabstand von mindestens 10 cm auszuführen 

 

Abstände: Die Zaunanlage ist von den öffentlichen Erschließungsflächen mit ei-

nem Mindestabstand von 50 cm auszuführen. Der verbleibende Strei-

fen ist als Wiese zu gestalten und zu pflegen. 

Einfahrtstore oder dgl. sind zur Erlangung des notwendigen Staurau-

mes mindestens 5m vom befestigen Fahrbahnrand der für die Erschlie-

ßung bestimmten öffentlichen Straße entfernt zu errichten.  

Die Eingangstore und Türen sind so anzubringen, dass sie nicht gegen 

die für die Erschließung bestimmte öffentliche Straße hin geöffnet wer-

den können. 

 

Zaunsockel: Zaunsockel sind unzulässig. Es sind ausschließlich erforderliche 

Punktfundamente im Bereich der Säulen erlaubt. Zwischen Zaun und 

fertiger Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mindestens 10 

cm einzuhalten. 

 

4.3.6 Bauvorlagen: 

Bauvorlagen: Zu jedem Bauplan ist ein Geländeschnitt einzureichen, der den 

Anschluss zur Straße, die Höhenlage des Gebäudes und den 

geplanten Geländeverlauf darstellt. Das Urgelände ist ebenfalls 

darzustellen. Höhenkoten sind nachzuweisen. Ebenso sind ein-

deutige Bezugspunkte auf OKFFB Erdgeschoss darzustellen. 
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4.4 Festsetzungen zum Grünordnungsplan „WA Kirchturmblick“ 

4.4.1 Eingrünung 

Im Norden und Süden sind die neuen Siedlungsränder gemäß Plandarstellung mit 

einer mind. 2-reihige freiwachsende Hecke aus mind. 3 verschiedenen standorthei-

mischen Laubgehölzen im Pflanzabstand von jeweils 1,5 m zu pflanzen. Davon sind 

entlang der südlichen Eingrünung mindestens 4 Linden zu pflanzen. 

Geeignete Gehölze sind: Winterlinde, Weißdorn, Schlehe, blaue Heckenkirsche, Ha-

selnuss, Roter und Schwarzer Holunder, Gemeiner Schneeball, Alpen-Heckenrose, 

Hunds-Rose, Öhrchen-Weide, Purpur-Weide als Sträucher und Eberesche, Vogelkir-

sche. 

 

Mindestpflanzqualität: 

Sträucher 2xv, 60-100cm, 4 Triebe. Die verschiedenen Straucharten sind gruppen-

weise zu verwenden (jeweils Gruppen von 2-5 Exemplaren je Art). 

Bäume (Feld-Ahorn, Berg-Ahorn, Hänge-Birke, Hainbuche, Rotbuche, Esche, Vogel-

Kirsche, Stiel-Eiche, Sal-Weide, Eberesche, Winter-Linde mit einer Pflanzqualität als 

Hochstamm, 3xv, StU 14-16cm oder als Heister, 2xv, 150-200cm. 

Es ist zertifiziertes, autochthones bzw. heimisches Pflanzmaterial aus der Herkunfts-

region ostbayerisches Grundgebirge zu verwenden. 

Die Pflanzmaßnahmen sind bis spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung des Rohbaus 

durchzuführen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind entsprechend art- und grö-

ßengemäß zu ersetzen. 

 

4.4.2 Öffentliche Grünflächen 

Auf der südlichen Grünfläche sind gemäß Plandarstellung autochtone Wiesensamen-

fachgerecht zu sähen (z.B. durch Mähgutübertragung). Auf dieser Fläche hat jegliche 

Düngung zu unterbleiben.  

Die fachgerechte Pflege der Gehölzpflanzungen (Düngung, Wässerung, Stamm-

schutz, Pflegeschnitte, …) und Wiesenflächen (1- bis 2-malige Mahd pro Jahr) auf 

der öffentlichen Grünfläche ist durch die Gemeinde dauerhaft sicherzustellen.  

Ausgefallene Gehölze sind dauerhaft art- und größengemäß zu ersetzen. 

 

4.4.3 Gestaltung der Privatgärten 

Die nicht überbauten Flächen der Bauparzellen werden als Grünflächen angelegt 

und dauerhaft unterhalten, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Nut-

zung wie Zufahrten, Zugänge, Terrassen oder Stellplatzflächen benötigt werden. Die 

Anlage von Steingärten, Schottergärten und Kunstrasen ist nicht zulässig. 

In den privaten Gartenbereichen der Bauparzellen ist pro 300 m² Fläche mindestens 

ein Laubbaum oder ein Obstbaum gemäß der Empfehlung des Kreisfachberaters für 

Gartenbau am Landratsamt Regen zu pflanzen. 

In den Grundstücksrandbereichen der einzelnen Parzellen sind heimische, standort-

gerechte Sträucher zu verwenden, geschnittene Hecken sind nicht zulässig.  
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Nicht zulässig sind ferner alle nicht heimischen Koniferen-Arten  

und Sorten (z.B. Zypressen, Thujen, Blaufichten, ...), sowie für Bäume alle Trauer-, 

Hänge-, Krüppel- und buntlaubigen Formen natürlich wachsender Gehölze. 

 

4.4.4 Interne Ausgleichsflächen 

Ziel:  

Wiederaufnahme der Pflege des Biotopkomplexes zum Erhalt 

und Sicherung der Lebensraumvielfalt (Offenhaltung der Freiflächen,  Plenternut-

zung und Artenanreicherung der Gehölzbereiche, Erhalt wertvoller alter Bäume, Er-

höhung des Totholzanteils). 

 

Maßnahmen: 

Die detaillierten Maßnahmen werden zum derzeitigen Verfahrensstand noch mit der 

Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt 

 

4.4.5 Externe Ausgleichsflächen 

Ziel:  

Umwandlung der Intensivwiese in artenreiches Extensivgrünland  

(gemäß Lageplan) der Flur Nr. 1051 der Gemarkung Kirchddorf i. Wald.  

Maßnahmen: 

zweimalige Mahd ab 15.06., 2. Schnitt zwischen dem 01.08. und 15.09. mit einem 

tierschonenden Messermähwerk. Kreisel- oder Mulchmähwerke dürfen nicht ver-

wendet werden. In den ersten 5 Jahren kann in Absprache mit der Unteren Natur-

schutzbehörde zur Beschleunigung der Abmagerung eine 3-malige Mahd durchge-

führt werden.  

Verzicht auf Düngung aller Art und Pflanzenschutz. Das Mähgut ist jeweils nach der 

Mahd bzw. dem Heuen von der Fläche zu entfernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textliche Festsetzungen „WA Kirchturmblick“ 

Ingenieurbüro Raith & Dankesreiter Seite 7 von 7 

4.5 Festsetzungen zur Entwässerung 

4.5.1 Regenrückhaltung 

Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt separat über eine neu zu erstellende 

Regenwasserkanalleitung. Das anfallende Oberflächenwasser wird dabei über An-

schlussleitungen in den jeweiligen Grundstücken gesammelt und an die Regenwas-

serkanalisation in der Erschließungsstraße abgegeben. Im Süden der neu geplanten 

Erschließung wird ein zusätzliches Drosselbauwerk aus Ortbeton erstellt. Von hier 

wird das gesammelte Oberflächenwasser im Freispiegel über die Rohrleitungen der 

Gemeinde zum bestehenden Mischwasserkanal in der Marienbergstraße nach den 

Vorgaben eines gesondert aufgestellten Wasserrechtsverfahren abgeleitet.  
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5. Planerische Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

5.2.1 Allgemeines Wohngebet für Einzel- und Mehrfamilienhäuser 

 

5.2.2 Gebäude 

Vorgeschlagener Hauptgebäudestandort mit 

festgesetzter Ausrichtung des Firsts bzw. im  

90° Winkel hierzu 

 

Vorgeschlagener Nebengebäude- oder Garagenstandort  

mit festgesetzter Ausrichtung des Firsts bzw. im  

90° Winkel hierzu 

 

5.3 Bauweise, Baugrenzen 

5.3.1 Baugrenze  

5.3.2 Einzelhäuser  

5.3.3 Mehrfamilienhäuser                    MFH

   

5.4 Verkehrsflächen 

5.4.1 Anliegerstraße 

Straßenverkehrsfläche (4,0 m)  
 

5.4.2 sonstige Flächen 

 

Gehweg gepflastert 

 

 

Gehweg wassergebunden 
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5.5 Planerische Festsetzungen zum Grünordnungsplan 

5.5.1 Grünflächen  

Öffentliche Grünfläche 

 

Blumenwiese 

 

5.5.2 Gehölzstandorte 

Neupflanzung Bäume 

 

5.5.3 Strauchstandorte 

Anpflanzung Sträucher 

 

5.5.5 Baumstandorte (Erhaltung) 

zu erhaltende Baumstandorte 

 

Fällung Bäume 

 

5.5.6 Flächenumgrenzung 

Flächen zum Schutz 

 

Ausgleichsflächen 

 

Flächen zum Anpflanzen 

 

Kartierte Biotopfläche 

 

Umgrenzung Nebenanlagen 
 

 

5.6 Sonstige Planzeichen 

5.6.1 Geltungsbereich 

Grenze des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans 
 
 

5.6.2 Zufahrten 

Festgesetzte Garagenzufahrten 

 

Stellplätze 
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5.6.3 Parzellenabgrenzung 

Vorschlag für die Teilung der Grundstücke im Hinblick 

auf eine städtebauliche Entwicklungsordnung 

 
 

5.6.4 Parzellenbezeichnung 

vorläufige Nummerierung der Parzellen mit Größe 
 
 

5.6.5 Geländehöhen 

Höhenschichtlinien  

 

5.6.6 Bauweisen 

Offene Bebauung 

 

Stützmauern 

 

Regenrückhaltebecken 
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6. Hinweise 

6.1 Grundwasserschutz 

Das auf Dächern und befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird 

durch eine neu zu erstellende Regenwasserkanalisation dem bestehenden Misch-

wasserkanal zugeführt. Durch den neuen Regenwasserkanal wird das Nieder-

schlagswasser dem Regenrückhaltebauwerk im Süden des Geltungsbereichs zuge-

führt. Durch das Regenrückhaltebauwerk in Ortbetonbauweise wird das Regenwas-

ser gedrosselt in den kommunalen Mischwasserkanal in der Marienbergstraße ab-

gegeben. 

Die jeweilige Grundstücksentwässerung hat nach den allgemein anerkannten Re-

geln der Technik zu erfolgen. Hierbei ist die Rückstauebene zwingend zu berück-

sichtigen. 

Der Umgang mit gefährlichen Stoffen (z.B. Heizöl) unterliegt der VAwS. Diese ist 

zwingend zu beachten. 

 

6.2 Energieversorgung 

Sämtliche Kabelverlegungen (Strom, Telefon... usw.) erfolgen unterirdisch. 

Pflanzen im Leitungsbereich von Erdkabeln: Soweit Baum- und Strauchpflanzungen 

in einer Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln erfolgen, sind im 

Einvernehmen mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen geeignete 

Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

Das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanla-

gen“, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-

sen, ist zu beachten. 

Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinme-

chanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG4) und die 

darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten. 

 

 

6.3 Brauchwassernutzungsanlagen 

Bei der Zulassung von Brauchwassernutzungsanlagen im Gebäude sind zumindest 

die Vorgaben der jeweils gültigen Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 1717 

und DIN  806 einzuhalten. Brauchwassernutzungsanlagen sind dem Gesundheits-

amt unaufgefordert anzuzeigen. Eine Bestätigung des Fachbetriebes zum Einbau 

der Anlagen nach dem Stand der Technik und der Wirksamkeit der notwendigen Si-

cherungseinrichtungen ist dem Gesundheitsamt vorzulegen. Eine direkte Verbin-

dung mit der Trinkwasserversorgungsanlage ist unzulässig. Die farbliche Kenn-

zeichnung von Leitungen und Entnahmestellen ist erforderlich. 
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6.4 Brandschutz 

Die Rahmenbedingungen für einen „Lösch- und Rettungseinsatzes in verkehrsberu-

higten Bereichen“ sind zu beachten. 
 

6.5 Planerische Festsetzungen zum Grünordnungsplan 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Emissionen aus 

der Nutzung dieser Flächen, wie Staub bei der Bodenbearbeitung und bei der Heu-

wendung sind ortsüblich und daher zu dulden. Gleiches gilt für die praxisgerechte 

Ausbringung der Produktionsmittel. 

 

6.6 Flächenversiegelung 

Flächenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Unvermeidbare Befestigungen sind möglichst wasserdurchlässig auszubilden. 
 

6.7 Beeinträchtigung Dritter durch die Niederschlagswasserbeseitigung 

Beeinträchtigungen Dritter durch die Niederschlagswasserbeseitigung müssen aus-

geschlossen werden. Bei Versickerungen in Hanglagen ist darauf zu achten, dass 

Unterlieger nicht durch Vernässungen beeinträchtigt werden. Wild abfließendes 

Wasser soll grundsätzlich gegenüber den bestehenden Verhältnissen nicht nachtei-

lig verändert werden. 

 

6.8 Gelände 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind schützenswert und unterliegen 

gemäß Art 8 Abs. 1-2 DSchG der Meldepflicht an die Denkmalschutzbehörde oder 

an das Bayrische Landesamt für Denkmalschutz. 

 

6.9 Beleuchtung 

Auf folgende Grundsätze zur Beleuchtung wird weiterhin verwiesen: 

 

- Jeder Leuchtkörper lockt Insekten an. Weitgehende Vermeidung von Licht (ins-

besondere in Gewässernähe und Grünbereichen) ist daher die umweltfreund-

lichste Lösung. Bei jedem Leuchtkörper ist zu prüfen, ob auf ihn verzichtet wer-

den kann. 

 

- Es sollten immer die Leuchtkörper mit der vor Ort geringstmöglichen Helligkeit 

verwendet werden. Denn mit der Helligkeit steigt die Sicherbarkeit und Anlock-

wirkung eines Leuchtkörpers. 
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- Der Betrieb der Lampen ist auf die unbedingt erforderlichen Zeiten zu begren-

zen. Bei vorhandener Beleuchtung ist zu prüfen, ob eine Abschaltung z.B. in der 

zweiten Nachhälfte möglich ist (z.B. bei Anstrahlung von Gebäuden), insbeson-

dere im Sommerhalbjahr (Flugaktivität der Insekten). 

 

- Wenn Beleuchtung in der Nähe durchgeführter Bereiche erforderlich ist, dann 

sollte nach Möglichkeit gelbliches Licht der Vorrang gegeben werden. Dieses 

hat eine weniger starke Anlockwirkung für Insekten. Wenn weißes Licht erforder-

lich ist, sollte warm-weißes LED-Licht verwendet werden. Dieses lockt ver-

gleichsweise wenige Insekten an. Im Umfeld o.g. Grünbereiche und Gewässer 

sind Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen nicht zu verwenden; 

deren blauer Lichtanteil führt zu einer starken Anlockung von Insekten. 

 

- Leuchtkörper sollten immer möglichst niedrig angebracht werden. Dies verrin-

gert die Sichtbarkeit über größere Distanzen.  

 

- Leuchtkörper sind so abzuschirmen, dass keine Abstrahlung horizontal oder gar 

nach oben erfolgt. Dies verringert die Sichtbarkeit des Lampenkörpers. 

 

- Es sind gekapselt gefertigte Lampenkörper zu verwenden, so dass keine Insek-

ten in sie eindringen können. 

 

- Beleuchtung in Verbindung mit größeren Glasflächen ist wegen der sehr hohen 

Gefahr des Vogelanfluges sehr kritisch zu prüfen. 
 

6.10 Hinweise zur 1. BImSchV 

Die späteren Bauwerber werden auf die Vorgaben der Verordnung über kleine und 

mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) hingewiesen. Insbesondere die bauliche 

Ausbildung der Kamine mit deren Überständen über die Dachflächen und die Ein-

haltung der Grenzwerte müssen zwingend beachtet werden. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jürgen Raith, Dipl.-Ing. (FH) 

Kirchdorf i. W., 16.06.2021 
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EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHE:Größe 2865 m²

BEBAUUNGS-

 
 
 H/B = 841 / 1400 (1.18m²) Allplan 2017

und
GRÜNORDNUNGSPLAN

 

II. Hinweise durch Planzeichen 
 

Geplante Parzellen mit vorgeschlagener Ausrichtung der Bebauung

I. Planliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
§5 Abs. 2 Nr. 1, §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO 

 
Allgemeines Wohngebiet 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
§9 (1) Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO 
 

0,35 Maximal zulässige Grundflächenzahl 
0,40 
0,60 Maximal zulässige Geschoßflächenzahl PZ01 

 
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
§9 (1) Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO 
 

 
Nur Einzelhäuser zulässig 

MFH  Nur Mehrfamilienhäuser zulässig 

 
Offene Bauweise 

 
Baugrenze 

 

Maximal zulässige Geschoßflächenzahl PZ02 - PZ14

 
 

 
9. Sonstige Planzeichen 
 

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungplans 

 

 
Garagen 

 
Stellplätze 

 Stützmauer 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen        

 
4. Verkehrsflächen 
§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB 
 

 

Öffentliche Verkehrsflächen 

 

Öffentlicher Gehweg wasserdurchlässig gepflastert 

 
Öffentlicher Gehweg wassergebunden 

 
Einfahrt 

 5. Grünflächen 
§5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB 
 

 

6. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz 
§5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB 
 

 
 
7. Maßnahmen und Flächen zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft 
§5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB 
 

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, 
Regenrückhaltebecken        

 

 

 
Kartierte Biotopfläche 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrechtes    

Umgrenzung von öffentlichen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen                      

 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft.

 

 
Erhaltung: Bäume 

 

 

 
Sträucher laut textlichen Festsetzungen 

Baum I. Ordnung (Hochstamm) nach Artenliste in den textlichen 
Festsetzungen. Eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu 5 m ist 
erlaubt.
 Baum II. Ordnung (Hochstamm) nach Artenliste in den textlichen 
Festsetzungen. Eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu 5 m ist 
erlaubt.
 

Öffentliche Grünflächen

 

Blumenwiese

 
 Fällung: Bäume

 
 

 
 

Interne
Ausgleichsfläche:

Ziel: 
Wiederaufnahme der Pflege des Biotopkomplexes zum Erhalt
und Sicherung der Lebensraumvielfalt (Offenhaltung der Freiflächen, 
Plenternutzung und Artenanreicherung der Gehölzbereiche, Erhalt 
wertvoller alter Bäume, Erhöhung des Totholzanteils).

Maßnahmen:
Die detaillierten Maßnahmen werden zum derzeitigen Verfahrensstand 
noch mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt

Externe
Ausgleichsfläche:

Ziel: 
Umwandlung der Intensivwiese in artenreiches Extensivgrünland 
(gemäß Lageplan) der Flur Nr. 1051 der Gemarkung Kirchdorf i. Wald.

Maßnahmen:
zweimalige Mahd ab 15.06., 2. Schnitt zwischen dem 01.08. und 15.09. 
mit einem tierschonenden Messermähwerk. Kreise- oder 
Mulchmähwerke dürfen nicht verwendet werden. In den ersten 5 Jahren 
kann in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zur 
Beschleunigung der Abmagerung eine 3-malige Mahd durchgeführt 
werden. 
Verzicht auf Düngung aller Art und Pflanzenschutz.
Das Mähgut ist jeweils nach der Mahd bzw. dem Heuen 
von der Fläche zu entfernen.

Gestaltung der 
Privatgärten: 

 

Die nicht überbauten Flächen der Bauparzellen werden als Grünflächen 
angelegt und dauerhaft unterhalten, soweit diese Flächen nicht für eine 
andere zulässige Nutzung wie Zufahrten, Zugänge, Terrassen oder 
Stellplatzflächen benötigt werden. Die Anlage von 
Steingärten, Schottergärten und Kunstrasen ist nicht zulässig.
In den privaten Gartenbereichen der Bauparzellen ist pro 300 m² Fläche 
mindestens ein Laubbaum oder ein Obstbaum gemäß der Empfehlung 
des Kreisfachberaters für Gartenbau am Landratsamt Regen zu 
pflanzen.
In den Grundstücksrandbereichen der einzelnen Parzellen sind 
heimische, standortgerechte Sträucher zu verwenden, geschnittene 
Hecken sind nicht zulässig. 
Nicht zulässig sind ferner alle nicht heimischen Koniferen-Arten 
und Sorten (z.B. Zypressen, Thujen, Blaufichten, ...), sowie für Bäume 
alle Trauer-, Hänge-, Krüppel- und buntlaubigen Formen natürlich 
wachsender Gehölze.

 
Aufschüttungen, 

Abgrabungen 

Stützwände 
 

 
5. Einfriedungen 
 

Höhe 

Abstände 

 

Zaunsockel 

 
6. Bauvorlagen 
 

Bauvorlagen 

 
 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 1,00m 
erlaubt, Die Böschungen sind in einem Neigungsverhältnis von 1:2,5 
auszuführen. Der Bereich zwischen Straße und Gebäude darf bis auf 
Straßenniveau aufgefüllt bzw. abgegraben werden. Der 
Mindestabstand der Böschungen zur angrenzenden Grundstücksgrenze 
muss mindestens 1,00m betragen.
 Senkrechte Stützwände sind bis zu einer maximalen Höhe von 1,00m 
erlaubt.
 

4. Gelände, Gärten

Einfriedungen dürfen eine maximale Höhe von 1,20 m ab OK fertiges                   
Gelände aufweisen. Jedoch sind alle Zäune ohne Sockel mit einem 
Bodenabstand von mindestens 10 cm auszuführen

Zaunsockel sind unzulässig. Es sind ausschließlich erforderliche 
Punktfundamente im Bereich der Säulen erlaubt. Zwischen Zaun und 
fertiger Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mindestens 10 
cm einzuhalten. 

Zu jedem Bauplan ist ein Geländeschnitt einzureichen, der den 
Anschluss zur Straße, die Höhenlage des Gebäudes und den geplanten 
Geländeverlauf darstellt. Das Urgelände ist ebenfalls darzustellen. 
Höhenkoten sind nachzuweisen. Ebenso sind eindeutige Bezugspunkte 
auf OKFFB Erdgeschoss darzustellen.
 

Die Zaunanlage ist von den öffentlichen Erschließungsflächen mit einem 
Mindestabstand von 50 cm auszuführen. Der verbleibende Streifen ist              
als Wiese zu gestalten und zu pflegen.
Einfahrtstore oder dgl. sind zur Erlangung des notwendigen Stauraumes 
mindestens 5m vom befestigen Fahrbahnrand der für die Erschließung                   
bestimmten öffentlichen Straße entfernt zu errichten.
Die Eingangstore und Türen sind so anzubringen, dass sie nicht gegen 
die für die Erschließung bestimmte öffentliche Straße hin geöffnet 
werden können.

Eingrünung: 

 

IV. Grünordnerische Festsetzungen

Öffentliche 
Grünflächen: 

 

Auf der südlichen Grünfläche sind gemäß Plandarstellung autochtone 
Wiesensamenfachgerecht zu sähen (z.B. durch Mähgutübertragung). 
Auf dieser Fläche hat jegliche Düngung zu unterbleiben.
Die fachgerechte Pflege der Gehölzpflanzungen (Düngung, Wässerung, 
Stammschutz, Pflegeschnitte, …) und Wiesenflächen 
(1- bis 2-malige Mahd pro Jahr) auf der öffentlichen Grünfläche ist 
durch die Gemeinde dauerhaft sicherzustellen. 
Ausgefallene Gehölze sind dauerhaft art- und 
größengemäß zu ersetzen.

 

 

 

Abstandsflächen 

Wandhöhe 
 

Seitenverhältnis 

Dachneigung 

Dachform 

Dacheindeckung 
Dachüberstände Dachüberstände mind. 70cm und max. 140cm. 

Dachgauben Dachgauben sind nicht erlaubt 

Quergiebel 

 
2. Bauweise, Baugrenzen 
 

Bauweise Offene Bauweise 

Einzelhäuser  
 

Untergeordnete 
Hausanbauten 

 
3. Garagen und Nebenanlagen 
 

Dachneigung  
Dachform Zulässig sind nur Satteldächer. 

Dacheindeckung  
Dachüberstände 

Wandhöhe 
Stellplätze Pro Parzelle sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen 

Abstand Garage zur 
Grundstückskante 

Befestigung Zufahrten Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. 

1. Gebäudegestaltung Wohnhäuser, Geschoßwohnungsbau       

die gesetzlich vorgegebenen Abstandsflächen
nach Art. 6, Abs. (5) Satz 1 der Bayerische Bauordnung (BayBO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2020 (GVBl. S. 663) geändert worden ist. 
Einzelhäuser mit Wandhöhe 6,50 m gemessen ab geplantem Gelände.
Geschoßwohnungsbau mit Wandhöhe 7,50m gemessen ab geplantem 
Gelände, Schnittpunkt Außenwand / Dachhaut.                              
Das Seitenverhältnis der Hauslänge zur Hausbreite muss mindestens 
1:1,25 betragen.
 Dachneigung 17 - 25 Grad.
Zulässig sind nur Satteldächer; Walmdächer unzulässig mit Ausnahme 
von Krüppelwalmdächern. Krüppelwalmdächer zulässig, die Firstlinie 
muss jedoch 2/3 seiner Baulänge erhalten.                      
Dacheindeckung braun, rot, und anthrazit.     

Quergiebel sind unter folgenden Voraussetzungen erlaubt: max. 1/3 der 
Hauslänge, Höhenunterschied Hauptfirst zu Quergiebelfirst mind. 
50cm.

Bei Einzelhäuser sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.                                   
Im Geschoßwohnungsbau sind maximal 16 Wohneinheiten zulässig.                  

Dacheindeckung braun, rot, und anthrazit.     

Dachneigung 17 - 25 Grad

Dachüberstände mind.50cm und max. 80cm.
 Maximal zulässige Wandhöhe 3,00m gemessen ab geplantem Gelände.

Die Garage ist mit einem Mindestabstand von 5,50m zur 
Grundstücksgrenzen auszuführen

III. Textliche Festsetzungen

Untergeordnete Hausanbauten wie Wintergärten, Pergolen oder 
Freisitzüberdachungen sind bis zu einer Breite von 3,00 m und einer 
Tiefe von 1,50 m über die Baugrenze hinaus sind zulässig. Für 
untergeordnete Anbauten und Bauteile, sowie für Zwischenbauten sind 
flachgeneigte Dächer bzw. Flachdächer zulässig.

 

 

Höhenlinien Urgelände 

 
Parzellennummer mit Angabe der vorläufigen Grundstücksgröße 

Im Norden und Süden sind die neuen Siedlungsränder gemäß 
Plandarstellung mit einer mind. 2-reihige freiwachsende Hecke aus
mind. 3 verschiedenen standortheimischen Laubgehölzen im 
Pflanzabstand von jeweils 1,5 m zu pflanzen. Davon sind entlang 
der südlichen Eingrünung mindestens 4 Linden zu pflanzen.

Geeignete Gehölze sind: Winterlinde, Weißdorn, Schlehe, 
blaue Heckenkirsche, Haselnuss, Roter und Schwarzer Holunder, 
Gemeiner Schneeball, Alpen-Heckenrose, Hunds-Rose, 
Öhrchen-Weide, Purpur-Weide als Sträucher und Eberesche, 
Vogelkirsche.

Mindestpflanzqualität:
Sträucher 2xv, 60-100cm, 4 Triebe. Die verschiedenen Straucharten
sind gruppenweise zu verwenden (jeweils Gruppen von 2-5 Exemplaren 
je Art).
Bäume (Feld-Ahorn, Berg-Ahorn, Hänge-Birke, Hainbuche, Rotbuche, 
Esche, Vogel-Kirsche, Stiel-Eiche, Sal-Weide, Eberesche, Winter-Linde 
mit einer Pflanzqualität als Hochstamm, 3xv, StU 14-16cm oder als 
Heister, 2xv, 150-200cm.
Es ist zertifiziertes, autochthones bzw. heimisches Pflanzmaterial aus 
der Herkunftsregion ostbayerisches Grundgebirge zu verwenden.
Die Pflanzmaßnahmen sind bis spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung 
des Rohbaus durchzuführen und dauerhaft zu erhalten. 
Ausfälle sind entsprechend art- und größengemäß zu ersetzen.

Geplante Nebengebäude mit vorgeschlagener Firstrichtung

Geplante Wohngebäude mit vorgeschlagener Firstrichtung
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